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Vom Web-Suchspezialisten
Google gibt es neuerdings ei-
nen Suchdienst speziell für die
Suche nach wissenschaftlichen
Quellen. Der Dienst steht
bisher als Beta-Version zur Ver-
fügung.

Die Suche funktioniert wie
üblich bei Google: Man gibt die
Suchbegriffe ein, Google liefert
die Ergebnisliste. Sie enthält bei
jedem Eintrag neben dem Ti-
tel der Arbeit auch einen Hin-
weis darauf, wie häufig diese
Arbeit zitiert wird. Der Hin-

Kostenloser Suchdienst für wissenschaftliche
Literatur im Internet

Neues Google-Produkt ist online

weis ist mit einem Link hinter-
legt, der beim Anklicken die
Liste der entsprechenden Ar-
beiten ausgibt – eine durchaus
nützliche Möglichkeit, sich an
einem Thema entlang zu han-
geln.
Was die Suchmaschine bringt,

haben wir nicht systematisch
untersucht, aber mit Begriffen
aus der aktuellen Diskussion
kursorisch getestet.
Zum einen mit Vitamin E. Gibt

man „Vitamin E“ als Suchbe-
griff ein, steht an oberster Stel-

le eine Arbeit aus dem Jahr
1993, die noch zu der Conclu-
sion kommt, dass ein hoher Vi-
tamin-E-Konsum das kardio-
vaskuläre Risiko senkt. Derzeit
wird auf ziemlich valider
Grundlage das Gegenteil dis-
kutiert. Ob eine Sortierung des
Materials nach Datum bessere
Ergebnisse liefern würde, muss
offen bleiben: Bisher scheint
dies nicht möglich zu sein und
auf den ersten drei Seiten der
Liste mit 140.000 Einträgen
stammte die älteste Arbeit aus

dem Jahr 1979, die jüngste aus
dem Jahr 2002. Letztere, eine
Veröffentlichung aus JAMA,
behandelt die Hormonsubsti-
tution und die Einnahme anti-
oxidativer Vitamine und
kommt zu dem Schluss, dass
beides das kardiovaskuläre Ri-
siko erhöhen kann.

Die Eingabe der Stichworte
cardiovascular Risk „Vitamin E“
liefert 7.730 Einträge. In den
ersten 20 Arbeiten reichen die
Ergebnisse von kardioprotek-
tiv bis wirkungslos. Beim

Schwachsinn in der Abgabenordnung

Dass unsere Steuergesetz-
gebung unübersichtlich und
auch für geschulte Fachleu-
te kaum durchdringbar ist,
verdient keiner weiteren Er-
wähnung. Dennoch bietet
die Abgabenordnung immer
wieder unerwartete Fines-
sen, bei denen rechtschaf-
fenen Bürgern die Haare zu
Berge stehen.
Hauptursache sind schlam-

pige Formulierungen und
sog. handwerkliche Mängel,
um die sich unsere Gesetz-
geber nicht genügend küm-
mern. Jeder einzelne Bun-
destagsabgeordnete erhält
– neben seinem Hauptent-
gelt – pro Monat mehr steu-
erfreie Leistungen überwie-
sen als zehn Verkäuferinnen
nach Steuern auf ihrem
Konto vorfinden. Das kann
den Sinn für die mühsamen
Einzelheiten des Steuer-
rechts vielleicht etwas trü-
ben.

Im Folgenden ist von einem
„dicken Hund“ zu berichten,
den man eigentlich nicht glau-
ben kann. Nach Gesetz und
Recht werden bei uns Zinsen
vom Bürger verlangt, die
niemals entstanden sind. Sie
werden erst dann wieder er-
lassen, wenn er einen „Antrag“
gestellt hat. Per Saldo muss also

Steuerrechts-Kapriolen wie bei Ludwig XIV.
beantragt werden, einen Un-
rechtszustand zu beenden.
Dass hier rechtsstaatliche Prin-
zipien nicht einmal gestreift
sind, geschweige denn zu
Grunde lägen, ist evident.

Der konkrete Fall

1. Der Bürger gibt seine Steu-
ererklärung ab und weiß,
dass eine Steuernachzahlung
fällig ist.

2. Ab dem 15. Monat nach
Ende des Steuerjahres ist auf
den offenen Nachzahlungs-
betrag eine Verzinsung von
6 Prozent pro Jahr aufzu-
schlagen, unabhängig davon,
welche Seite – Finanzamt
oder Steuerpflichtiger – die
Verzögerung bis zur endgül-
tigen Steuerfestsetzung ver-
ursacht hat.

Bis hierhin ist – außer dem
hohen Zinssatz – kein Problem
ersichtlich. Das beginnt mit
dem Punkt:
3. Der Bürger erhält vom

Finanzamt keinen Steuerbe-
scheid – vulgo: Das Amt trö-
delt herum – und die 15-
Monatsgrenze wird über-
schritten. Zur Vermeidung
der nun beginnenden Ver-
zinsung zahlt der Bürger den
offenen Nachzahlungsbe-
trag, ohne den Finanzamts-

bescheid abzuwarten.
4. Nach, sagen wir, 24 Mona-

ten schickt das Finanzamt
den Steuerbescheid an den
Bürger.

5. Durch die Zahlung Ende des
Monats 14 war die Steuer-
schuld komplett beglichen
und der Steuerbescheid
weist keine Forderung des
Finanzamtes mehr aus.

Jetzt kommt es faustdick:
6. Der § 233 a der Abgaben-

ordnung zwingt das Finanz-
amt dennoch zur Festset-
zung einer Zinsforderung an
den Bürger für die Monate
15 bis 24, denn feinsinnig
steht im genannten Paragra-
fen der Abgabenordnung
folgende Sentenz, die wohl
jeder mindestens drei mal
lesen muss:
„§ 233 a (3): Maßgebend für
die Zinsberechnung ist die
festgesetzte Steuer, vermin-
dert um die anzurechnen-
den Steuerabzugsbeträge,
um die anzurechnende Kör-
perschaftssteuer, und um die
bis zum Beginn des Zinslaufs
festgesetzten Vorauszah-
lungen (Unterschiedsbe-
trag).“

Diesem Wortlaut nach hat der
Bürger zwar eine Vorauszah-
lung geleistet, sie war aber nicht
vom Typus „festgesetzte Vo-

rauszahlungen“, denn diese be-
nennt das Finanzamt. Des Bür-
gers Überweisung war freiwil-
lig, nicht amtlich festgesetzt.
Dieser feinfühlige Unterschied
lässt ihm also die 6-prozentige
Zinsforderung des Amtes ins
Haus flattern, ohne dass in der
Sache ein Anspruch bestände.

Auf die spontane Beschwer-
de des Steuerzahlers im kon-
kreten Fall zeigt sich das Amt
pflichtgemäß nachgiebig,
keineswegs aber ertappt. Es zi-
tiert aus dem Regelwerk:

„(Zinszahlungen) sind aber
aus sachlichen Billigkeitsgründen
zu erlassen, soweit der Steuer-
pflichtige auf die sich aus der
Festsetzung ergebende Steuer-
zahlungsforderung bereits freiwil-
lige Leistungen erbracht hat.“
Das Amt stellt „insoweit an-
heim, einen entsprechenden Er-
lassantrag zu stellen (AEAO/
Einführungserlass zu § 233 a
AO)“.
Eine Unrechtsforderung

hat also Rechtskraft, muss
bedient oder per Erlassan-
trag gestrichen werden.
Das ist Finanzfeudalismus

schlimmster Sorte, gegen
den der berüchtigte Ludwig
XIV. mit seiner chronischen
Finanznot noch als Waisen-
knabe erscheint.
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Tabelle 1
Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten drei Jahre 300.000 €
Abzüglich des fiktiven Ärztegehalts -  60.000 €
Bereinigter durchschnittlicher Jahresumsatz 240.000 €

Hiervon 30% Goodwill 72.000 €
Zuzüglich materiellem Wert + 48.000 €
Gesamt-Praxiswert 120.000 €

Neu gründen, übernehmen
oder eintreten – diese Opti-
onen stehen Ärzten zur Verfü-
gung, die sich niederlassen wol-
len. Jedoch seit Inkrafttreten
des Gesundheitsstrukturgeset-
zes von 1993 mit der Sperrung
von Planungsbereichen mit
Überversorgung bleibt vielen
Ärzten nur noch die Möglich-
keit, eine Praxis zu überneh-
men. Somit steht man vor dem
Problem, wie bereits bestehen-
de Praxen bezüglich des Kauf-
preises zu bewerten sind. Zum
Thema Praxisbewertung exis-
tieren in der Fachliteratur viel-
fältige Vorstellungen und Mei-
nungen. Somit haben sich im
Laufe der Zeit auch viele Me-
thoden, wie ein exakter Pra-
xiswert zu ermitteln sei, ent-
wickelt und etabliert. Viele ver-
schiedene Methoden zur Pra-
xiswertberechnung führen
zwangsläufig auch zu vielen ver-
schiedenen Ergebnissen – ohne
allerdings, dass das eine oder
andere Ergebnis als richtig re-
spektive als falsch bezeichnet
werden kann.

Die Methode, die wohl am
häufigsten zur Anwendung
kommt, ist die Praxiswerter-
mittlung nach der „Ärztekam-
mer-Methode“. Diese Me-
thode basiert auf der Auftei-
lung in zwei voneinander un-
abhängige Bewertungsgegen-
stände – den materiellen und
den ideellen Praxiswert.

Der materielle Praxiswert –
auch Substanzwert genannt –
ergibt sich aus der Addition der
Einzelwerte der entsprechen-

den medizinisch-technischen
Einrichtungsgegenstände und
Geräte sowie des gesamten
Praxisinventars. Bei der Bewer-
tung bzw. der Festsetzung des
Substanzwertes wird der Ver-
kehrswert der zu bewertenden
Gegenstände zugrunde gelegt.
Dieser Verkehrswert ist nach
Rechtsprechung des BGH de-
finiert als Wert, den ein Drit-
ter unter marktüblichen Bedin-
gungen bereit ist, für ein ge-
brauchtes Wirtschaftsgut unter
dem Gesichtspunkt der Praxis-
fortführung zu zahlen (Bedarfs-
wert). Eine Möglichkeit, den
Bedarfswert zu ermitteln, er-
gibt sich aus der nachfolgen-
den Aufstellung:

Für Gegenstände mit ei-
nem Alter bis zu einem Jahr
werden die Anschaffungs-
kosten in voller Höhe be-
rücksichtigt
Für Gegenstände mit einem
Alter zwischen ein und zwei
Jahren werden 90% der An-
schaffungskosten angesetzt
Alle anderen Gegenstände
des Anlagevermögens wer-
den mit einem Basisnutz-
wert von jeweils

30% der Anschaffungs-
kosten bei einem Alter

von 2 bis 10 Jahren
15% der Anschaffungs-
kosten bei einem Alter
von 10 bis 15 Jahren

angesetzt.
Für Gegenstände, die älter
als 15 Jahre sind, werden
10% der Anschaffungskos-
ten angesetzt.

Unter Zuhilfenahme des An-
lagenverzeichnisses lässt sich
hier ein möglicher Wertean-
satz, der die Basis für die Sub-
stanzwertermittlung bilden
kann, relativ einfach finden.
Der ideelle Praxiswert (auch

als „Goodwill“ bezeichnet)
lässt sich grundsätzlich nicht
an einem konkreten Bewer-
tungsmaßstab ausrichten. Die-
ses Problem ergibt sich aus der
Definition heraus. Wie soll ein
ideeller Wert einer Arztpraxis
gemessen werden? Der ideel-
le Wert der Praxis kann sich
aus einer versuchten Bewer-
tung von allen qualitativen,
quantitativen und monetären
Beziehungen zwischen Arzt
und Patienten heraus ergeben.
Also muss versucht werden,
Inhalt und Umfang der Patien-
tenkartei, Qualität des Praxis-
personals, Ruf und Standort
der Praxis, bestehende Miet-

verträge und Qualität der Pra-
xisorganisation in eine Bewer-
tung der Arztpraxis mit einzu-
beziehen. Die Grundproble-
matik besteht also in einer ob-
jektiven Bewertung der Arzt-
praxis, ohne dass diese
Bewertung durch fundierte
Messzahlen nachprüfbar ist.

Durchschnittlicher
Jahresumsatz ist

Grundlage

Wie erfolgt nun die Berech-
nung des Praxiswertes? Die
Grundlage bildet der durch-
schnittliche Jahresumsatz der
letzten drei Jahre. Dieser wird
um das fiktive Ärztegehalt ver-
mindert und somit erhält man
den bereinigten durchschnitt-
lichen Jahresumsatz. Dieser
bildet die Grundlage zur Be-
rechung des Goodwill-Anteils.
In der Richtlinie der Ärztekam-
mer-Methode wird ein Wert-
ansatz für den Goodwill-An-
teil von einem Drittel des um
das Ärztegehalt bereinigten
Jahresumsatzes empfohlen.
Zuzüglich des Werteansatzes
des materiellen Praxisvermö-
gens ergibt sich der Gesamt-
Praxiswert.

Die Berechnungsmethoden der Experten

Wie viel ist eine Praxis wert?

aktuellen Diskussionsstand ist
man damit immer noch nicht
so recht angelangt.

Zweites Beispiel: Rofecoxib.
Eingegeben haben wir die drei
Stichworte Rofecoxib, cardi-
ovascular, Risk. Dazu kennt die
Suchmaschine 1.100 Einträge.
Die ersten 20 Ergebnisse
stammen aus den Jahren 1997
bis 2003. Das kardiovaskuläre
Risiko, das letztlich zur Markt-

rücknahme des Rofecoxib ge-
führt hat, wird in diesen Ar-
beiten zum Teil warnend kon-
statiert, in einigen Fällen aber
mit dem Argument wieder re-
lativiert, dass die Vergleichs-
substanzen kardioprotektive
Wirkungen entfalten (typi-
scherweise Thrombozyten-
Aggregationshemmung). Wer
von der aktuellen Entwicklung
um Rofecoxib nichts mitbe-

kommen hätte, dürfte nach
Durchsicht dieser Literatur-
stellen durchaus einen skepti-
schen Eindruck vom kardio-
vaskulären Risiko der Coxibe
gewinnen und wäre damit auf
dem derzeitigen Stand der
Diskussion angelangt.
Das Wissenschafts-Googeln

scheint nach diesem ersten Ein-
druck nicht uninteressant zu
sein und wenn die Ergebnislis-

te nach Publikationsdatum sor-
tiert werden kann, könnte der
Nutzwert noch steigen. Eige-
ne Kompetenz auf dem gesuch-
ten Fachgebiet ist aber Voraus-
setzung, um die Ergebnisse der
Recherche richtig einschätzen
zu können. Wer die Beta-Ver-
sion der Suchmaschine selber
testen will kommt hier ans Ziel:
www.scholar.google.com.
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Meine Antwort zur Einkaufsaktion für Endoskopie-Waschmaschinen:

Ja, ich beabsichtige die Anschaffung einer Endoskopie-Waschmaschine.

Praxisstempel

Datum, Unterschrift:

Als eine weitere Serviceleis-
tung für Sie bieten wir Ihnen
eine Sammeleinkaufsaktion für
Endoskopie Waschmaschi-
nen an. Die ersten Gespräche
mit verschiedenen Anbietern
haben ergeben, dass es
zunächst sinnvoll ist, eine un-

Gemeinsam preiswerter einkaufen

Einkaufsaktion für Endoskopie-Waschmaschinen

Bitte den folgenden Coupon ausfüllen und an die BDI-Geschäftsstelle zurückschicken oder faxen an Nr.  0611 / 181 33-50.

gefähre Zahl der Interessen-
ten nennen zu können. Soll-
ten wir Ihr Interesse geweckt
haben und Sie planen die An-
schaffung eines solchen Gerä-
tes, senden Sie uns einfach den
Antwortabschnitt per Fax
oder Post zurück. Natürlich

können Sie uns auch per Email
erreichen (info@bdi.de);
hierbei bitten wir Sie als Be-
treff das Stichwort „Endosko-
pie Waschmaschinen“ anzuge-
ben.
Somit kann auf der Grundla-

ge der Interessentenzahl ein

detailliertes Angebot bei ver-
schiedenen Anbietern eingeholt
werden, über dessen Konditi-
onen wir Sie dann informieren
werden. Der Abschluss der Ge-
spräche ist für Mitte / Ende Fe-
bruar 2005 geplant.

Ihr BDI e.V.

Tabelle 2
Abgezinste Zukunftsgewinne
+ Wert des nichtbetriebsnotwendigen Vermögens
+ Wert des betriebsnotwendigen Praxisvermögens

= Praxisgesamtwert

Die Tabelle 1 soll die Bere-
chung verdeutlichen.

Kritisch anzumerken ist bei
diesem Verfahren, dass bei der
Ermittlung des Praxiswertes
jegliche Zukunftsorientierung
außen vor bleibt. Denn der
Zukunftserfolg der Praxis kann
nicht einer materiellen oder
ideellen Komponente zugeord-
net werden – vielmehr bedingt
das eine das andere und kann
somit nicht nur für sich ste-
hen.1

Die „Ertragswertmethode“
stellt die Bewertung nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsät-
zen in den Vordergrund. So ist
diese Bewertung im Gegensatz

zur „Ärztekammer-Methode“
ertrags- und zukunftsorientiert
und interessiert sich vielmehr
für die in Zukunft erzielbaren
Überschüsse einer Praxis, die
alternativen Einkommensmög-
lichkeiten von Praxisabgeber
bzw. -übernehmer und misst
der Substanz nur in dem Maße
einen Wert bei, wie sie vom
Übernehmer der Praxis nutz-
bar ist und ihm alternative Neu-
investitionen erspart. Ausgangs-
punkt ist eine Analyse des Un-
ternehmens „Arztpraxis“ und
dessen wirtschaftlichen Umfel-
des. Auf Basis dieser Analyse
wird versucht zu ermitteln, in-
wieweit sich Vergangenheitser-

folge in der Zukunft fortschrei-
ben lassen. Da diese Methode
jedoch umfangreiches betriebs-
wirtschaftliches Know-how er-
fordert, ist es sinnvoll, die Be-
wertung durch einen Sachver-
ständigen durchführen zu las-
sen. Dem Ertragswertverfahren
liegt der Gedanke zugrunde,
dass der Wert einer Praxis als
Summe aller zukünftigen Ge-
winne, die auf den Verkaufszeit-
punkt abgezinst werden, defi-
niert werden kann. Der Alt-
eigentümer verzichtet also
durch den Praxisverkauf auf die
zu erwartenden Praxiserträge
und erhält dafür vom Neuei-
gentümer die abgezinste Sum-
me der zu erwartenden Praxis-
gewinne. Die Prognose der Zu-
kunftsgewinne / Zukunftserträ-
ge sollte subjektive Merkmale
berücksichtigen, wie z.B. Le-
bensalter, Fachgebiet und Spe-
zialisierungsgrad des abgeben-

den Arztes, Beziehungen des
Praxisinhabers aufgrund von ge-
sonderten Verträgen, Zahl der
Behandlungsfälle u.v.m., als auch
die objektiven Merkmale, wie
z.B. Ortslage der Praxis, Pati-
entenstruktur, Arztdichte im
Praxisbereich, Möglichkeit, die
Praxisräume zu übernehmen
usw. Vereinfacht lässt sich die
Formel für den Praxisgesamt-
wert entsprechend der Tabelle
2 ausdrücken.

Erklärend sei noch hinzuge-
fügt, dass sich die Werte des
nichtbetriebsnotwendigen Ver-
mögens (z.B. Kunstgegenstän-
de) aus dem geschätzten Ver-
äußerungserlös und des be-
triebsnotwendigen Vermögens
aus dem Wiederbeschaffungs-
wert zum Übergabezeitpunkt
zusammensetzen.

TR
1 vgl. „Die Ärztekammermetho-

de“, Gunnar Stierle, 2002
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